
Der Gerichtshof hat entschieden: Die kurze Umset-
zungsfrist für die Kreditinstitute ist verfassungswid-
rig. Am 15.06.2011 fand eine mündliche Verhandlung 
zu diesem Thema vor dem Verfassungsgerichtshof 
statt. Der Gesetzgeber hat bereits reagiert, in der Re-
gierungsvorlage zum Abgabenänderungsgesetz 2011 
wurde die Einführung der KESt-Abzugsverpflichtung 
der Banken vom 01.10.2011 auf den 01.04.2012 
verschoben. 

Gibt es einen Anlass zur Freude für den Anleger?
Leider nein. Wenn nicht doch noch ein Wunder 
geschieht, bleibt es bei den bisherigen Stichtagen: Für 

Aktien und Fondsanteile gilt 
die neue Besteuerung, wenn 
diese nach dem 31.12.2010 
angeschafft wurden. Für 
Anleihen und Zertifikate sind 
die neuen Bestimmungen erst 
ab Anschaffungen nach dem 
30.09.2011 anzuwenden.

KESt NEU – jetzt noch Chancen nutzen
Was lohnt sich deshalb aus steuerlicher Sicht heute 
noch? Bis zum 30.09.2011 gibt es noch Möglich-
keiten, Kursgewinne bei Anleihen und Zertifikaten 
steuerfrei zu lukrieren! Unser Tipp: Jetzt gemeinsam 
mit Ihrem Bankbetreuer Ihr Portfolio überprüfen und 
gegebenenfalls anpassen! Aber aufgepasst: Bis zum 
01.04.2012 angefallene Kursgewinne von Wertpa-
pieren – welche unter das neue Besteuerungssystem 
fallen – müssen in die Einkommensteuererklärung 
aufgenommen werden. Erst ab 01.04.2012 ziehen die 
österreichischen Banken automatisch 25 % KESt ab. 

Es geht bergauf – Pendlerpauschale und Kilometergeld
Ab der Veranlagung 2011 werden die große und die 
kleine Pendlerpauschale um rund 10 % erhöht:

Neuerungen bei Lebensversicherungen
Die Mindestlaufzeit für Lebensversicherungen gegen 
Einmalprämie wurde von zehn auf fünfzehn Jahre 
erhöht. Dies gilt für Verträge, welche nach dem 
31.12.2010 abgeschlossen wurden. Was heißt das? 
Die verminderte Versicherungssteuer in Höhe von 
4 % statt 11 % kommt nur unter diesen Vorausset-
zungen zum Tragen. Eine Nachversteuerung findet 
statt, wenn die Lebensversicherung mit Einmalprä-
mie innerhalb der 15 Jahre von der Versicherungsge-
sellschaft rückgekauft wird. Es sind 7 % der Prämie 
nachzuversteuern. Um den Unterschied zwischen der 
eingezahlten Versicherungsprämie und der Auszah-
lung steuerfrei zu lukrieren, muss die Laufzeit bei 
Vertragsabschluss ab 01.01.2011 ebenfalls mindest-
ens fünfzehn Jahre betragen. Nichts geändert hat sich 
an der Abzugsfähigkeit als Sonderausgaben.
Für Fragen rund um dieses Thema stehen Ihnen die 
Vermögensmanagement-Experten der BTV gerne zur 
Verfügung. 
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BTV Serie „Wer die Pflicht hat, Steuern zu zahlen,  
hat das Recht, Steuern zu sparen“:  
2. Teil: Wertpapier-KESt, Sonderausgaben … 

Kapital 
und GELD

»Die Unkenntnis der Steuerge-
setze befreit nicht von der Pflicht 
zum Steuerzahlen. Die Kenntnis 
aber häufig.«
Meyer A. Rothschild, Bankier (1744–1812)

BTV anlegen   02/2011

06



Mag. Sandra Gruber
BTV Geschäftsbereich 
Privatkunden 
sandra.gruber@btv.at

Die kleine Pendlerpauschale steht zu, wenn es dem Steuerpflichtigen zumutbar ist, ein Massen-
verkehrsmittel zu benützen:

Die groSSe Pendlerpauschale steht zu, wenn es dem Steuerpflichtigen nicht zumutbar ist, ein 
Massenbeförderungsmittel zu benützen:

Kilometergeld kann geltend gemacht werden, wenn der Dienstnehmer mit seinem eigenen 
Fahrzeug für seinen Arbeitgeber unterwegs ist:

Einfache Wegstrecke Betrag/Jahr 2011 in Euro Betrag/Monat 2011 in Euro

20 – 40 km 696,– 58,–

40 – 60 km 1.356,– 113,–

über 60 km 2.016,– 168,–

Einfache Wegstrecke Betrag/Jahr 2011 in Euro Betrag/Monat 2011 in Euro

2 – 20 km 372,– 31,–

40 – 60 km 1.476,– 214,–

über 60 km 3.672,– 306,–

Fahrzeug Kilometergeld 2011 in Euro

PKW und Kombi 0,42

Motorräder 0,24

Fahrrad und Fußweg 0,38

Was ändert sich bei den Sonderausgaben 
2011?

Neue Berechnung
Es gibt eine neue Formel zur Berechnung der Ein-
schleifung. Dadurch steht die Pauschale von 60,– Euro 
jedenfalls zu. Auch zusätzlich zu den geltend gemachten 
Sonderausgaben.

Beiträge zur Wohnraumschaffung
Gute Nachricht: Das neue Eigenheim oder die neue 
Eigentumswohnung kann sich auch im Ausland befinden.  
Genauer gesagt, in einem Mitgliedstaat der EU oder in 
einem Staat des EWR. 
Schlechte Nachricht: Das neue Heim muss unmittelbar 
nach Fertigstellung mindestens zwei Jahre als Haupt-
wohnsitz dienen. Zieht man innerhalb dieser zwei Jahre 
um, erfolgt eine Nachversteuerung. 
Für Bauausführungen, welche noch vor 01.01.2011 
begonnen haben, gelten die alten Bestimmungen. Das 
heißt: kein Sonderausgabenabzug für ein Zuhause 
im Ausland und kein Hauptwohnsitz von zwei Jahren 
notwendig. 

Beiträge zur Wohnraumsanierung
Ab 2011 können Ausgaben für Photovoltaikanlagen als 
Sonderausgaben geltend gemacht werden.

Junge Aktien und Genussscheine
Für Anschaffungen nach dem 31.12.2010 hat der Gesetz-
geber den Sonderausgabenabzug gestrichen.

Kirchenbeiträge
Die Höhe des als Sonderausgaben abzugsfähigen Betra-
ges von 200,– Euro ändert sich nicht. In Zukunft können 
aber auch Beiträge an Religionsgemeinschaften geltend 
gemacht werden, die ihren Sitz in einem Land der EU 
bzw. des EWR haben. Voraussetzung bleibt allerdings, 
dass diese Religionsgemeinschaft auch in Österreich 
anerkannt ist. Freiwillige Beiträge können nicht geltend 
gemacht werden. 

Kapital 
und GELD
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